
Veranstaltererklärung

Veranstaltungen 

....................................................................................................................................................... 
(Veranstalter) 

............................................................................, den................................................................... 
(Ort) (Datum) 

Stadt Dortmund 

Ordnungsamt  

- Bereich Sondernutzung -

Olpe 1

44122 Dortmund

Hinsichtlich der von mir beantragten Veranstaltung 

....................................................................................................................................................... 
(Bezeichnung und Datum der Veranstaltung) 

erkläre ich Folgendes: 

1. Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung eine Sondernutzung im Sinne des § 8 Bundes-

fernstraßengesetz (FStrG) bzw. § 18 Straßen- und Wegegesetz NRW darstellt und ich

als Erlaubnisnehmer alle Kosten zu ersetzen habe, die dem Träger der Straßenbaulast

durch die Sondernutzung entstehen.

2 Mir ist bekannt, dass der Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde

keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sonder-

nutzung uneingeschränkt benutzt werden können. Den Träger der Straßenbaulast trifft

im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrs-

sicherungspflicht.

3. Soweit die zuständigen Behörden aus Anlass der Veranstaltung Aufwendungen für

besondere Maßnahmen verlangen können, verpflichte ich mich diese zu erstatten.

4. Mir ist bekannt, dass für die vom Erlaubnisnehmer ausgewählte oder ihm zugeteilte

Fläche jegliche Haftung der Stadt Dortmund aus der Verkehrssicherungspflicht

gegenüber dem Erlaubnisnehmer und seinen Beauftragten, auch wenn irgendwelche

Mängel schon bei der Erlaubniserteilung offen oder verborgen vorhanden waren,

entfällt. Die Verkehrssicherungspflicht einschließlich der Winterwartung während der

Dauer der Sondernutzung geht auf den Erlaubnisnehmer über. Das gilt auch für den

Zeitraum des Auf- und Abbaus.

Für alle durch die Ausübung der Sondernutzung oder im Zusammenhang mit der

Sondernutzung verursachten Schäden haftet der Erlaubnisnehmer. Die Stadt Dortmund

ist berechtigt, die Schäden auf Kosten des Erlaubnisnehmers zu beseitigen bzw. vom

Erlaubnisnehmer die Freistellung von Ansprüchen Dritter zu verlangen, die im

Zusammenhang mit der Sondernutzung gegen die Stadt Dortmund erhoben werden

können.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Stadt Dortmund empfiehlt, für die

Veranstaltung eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.

............................................ ......................................................................... 
(Unterschrift) (Name in Druckschrift oder Stempel) 


